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Amtlicher Teil 
 

Seniorengemeinschaft  
Einladung zum Senioren-Nachmittag  
 

Zu einem gemütlichen Senioren-Nachmittag laden wir 

alle interessierten Mitbürger*innen am Mittwoch, 

06.03.24, in den Gemeindesaal herzlich ein.  

Beginn ist um 14.00 Uhr.  

Thema: Was tun, wenn ein Mensch in Not gerät, dann 

sollte man auch als ältere Person Erste Hilfe leisten 

können. Wissen Sie noch, was zu tun ist, wenn jemand 

bewusstlos wird und nicht mehr ansprechbar ist? Oder 

was es zu beachten gibt, wenn eine Person nicht mehr 

richtig atmen kann und sich ans Herz fasst? Wenn Sie die 

Fragen mit Nein beantworten, dann sind Sie bei uns für 

eine Auffrischung richtig.  

Die Referentin, Frau Franziska Walter, und das Senioren-

team freuen sich auf rege Teilnahme. 

Wir freuen uns insbesondere auch auf jüngere, 

interessierte Mitbürger 

Ihr Senioren-Team 
 

Volkshochschule Oberschwaben  
Programm Frühling / Sommer 2024 
 

Das Programm der Volkshochschule Oberschwaben 

Frühjahr / Sommer 2024 liegt zur Abholung im Rathaus 

Tiefenbach bereit.  
 

Notdienste: 
 

Kassenärztlicher Notdienst: 116 117 

Kinderärztlicher Notdienst: 0180 19 29 343 

Augenärztlicher Notdienst: 0180 19 29 350 

Zahnärztlicher Notdienst: NEU 0761/120 120 00 
 

Notfallpraxis:  
 

Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 – 18 Uhr; Sana MVZ, 

Marie-Curie-Straße 6, 88400 Biberach. Bitte beachten: 

Die Notfallpraxis befindet sich in der neuen Sana-Klinik.  

Apothekennotdienst: 
 

Samstag, 02.03.24, Apotheke Waniek, Riedweg 2, 88444 

Ummendorf, Tel: 07351 3 48 60 

Sonntag, 03.03.24, Wieland-Apotheke, Berliner Platz 1, 

88400 Biberach, Tel: 07351 26 06 
 

Nichtamtlicher Teil 
 

Das Kreisforstamt informiert:  
Anträge auf Förderung der Wiederbewaldung 
können wieder gestellt werden 
 

Ende 2023 war die bisherige Finanzierung für Förder-

maßnahmen im Bereich der Nachhaltigen Waldwirtschaft 

ausgelaufen. Nun können wieder Förderanträge für Früh-

jahrskulturen gestellt werden. Zurzeit beschränkt sich die 

Möglichkeit zur Antragstellung jedoch aufgrund noch 

unklarer GAK-Mittelausstattung auf den Bereich der 

Wiederbewaldung.  

Förderanträge zu Kulturbegründungen können über zwei 

Antragsformulare gestellt werden: 

• Wiederaufforstung nach planmäßigem Holzeinschlag 

oder zur Anlage von Vorbauten (Antragsformular nach 

Teil B) 

• Wiederbewaldung nach Schadereignissen wie Sturm, 

Borkenkäfer oder Dürre (Antragsformular nach Teil F) 

Die aktuellen Antragsformulare und die dazugehörigen 

Merkblätter gibt es auf der Homepage des Landkreises 

Biberach unter www.biberach.de sowie über den Förder-

wegweiser des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz (MLR). Fragen beant-

worten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sach-

gebiet Hoheit und Förderung unter der Telefonnummer 

07351 52-6900. 

Zwingend erforderlich ist eine Unternehmensnummer, 

die beim Landwirtschaftsamt Biberach beantragt werden 

kann.  

Die Pflanzung sollte erst erfolgen, wenn das Regierungs- 
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präsidium Freiburg dafür die Freigabe (sog. vorzeitiger 

Maßnahmenbeginn) erteilt hat. 

Folgende Voraussetzungen sind bei der Antragstellung 

zu beachten: 

• Mindestgröße von 0,1 ha (=1000 m²) zusammen-

hängender Pflanzfläche  

• Laubbaumanteil von mindestens 40 Prozent an der 

Gesamtfläche  

• Anteil fremdländischer Baumarten (z.B. Douglasie, 

Roteiche) von maximal 49 Prozent der Gesamtfläche  
 

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Biberach 
Vortrag mit Speaker Christian Weigand  
 

Mit einem Vortrag macht der Abfallwirtschaftsbetrieb 

Landkreis Biberach auf das sogenannte Littering, das 

achtlose Wegwerfen von Müll in die Umgebung, aufmerk-

sam. Für Freitag, 15. März, lädt er ins Foyer des Museums 

Biberach zum Vortrag „Helden der Meere – Vom Wissen 

ins Handeln“ ein.  

Die Ozeane bilden einen wichtigen Teil unserer Lebens-

grundlage. Begegnungen mit Meeresbewohnern, die 

endlose Weite und ihre unbändige Kraft schenken den 

Menschen unvergessliche Momente. Doch gleichzeitig 

stehen die Meere aufgrund von Vermüllung, Artenster-

ben und Klimawandel stark unter Druck. Hierdurch sind 

diese einzigartigen Ökosysteme gefährdet. Christian Wie-

gand zeigt in seinem Vortrag, wie jeder Einzelne mit sei-

nen Handlungen dazu beiträgt, die Zukunft des Planeten 

positiv zu gestalten. Seit 2019 ist Christian Weigand 

selbstständiger Speaker. In über 300 Vorträgen konnte er 

zehntausende Menschen begeistern. Seine Bildungs-

arbeit wurde vom Schwalm-Eder-Kreis mit dem Klima-

preis ausgezeichnet. Neben seiner Arbeit als Speaker 

unterstützt er als Vortrags-Coach Umweltaktivisten und 

Idealisten beim wirkungsvollen Transportieren ihrer 

Botschaften. Seit 2021 produziert und moderiert er den 

Podcast „Helden der Meere“, der auf Spotify zu den ein 

Prozent der meistgeteilten Podcasts weltweit gehört. 

Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. März, im Foyer 

des Museums Biberach in der Museumstraße 6 statt und 

beginnt um 19 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an 

stefan.schreiber@biberach.de wird gebeten. Der Eintritt 

ist frei. Alle Veranstaltungsdetails zum Vortrag sind auf 

der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs unter 

www.biberach.de/abfallwirtschaftsbetrieb einzusehen. 
 

Deutsche Rentenversicherung BW 
Bescheinigung für Ruheständler wird derzeit 
verschickt: Hilfe bei der Steuererklärung 
 

Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und Rentner eine 

Steuererklärung abgeben, wenn ihr zu versteuerndes Ein-

kommen den jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. 

2023 lag der Freibetrag bei 10.908 Euro für Singles und 

bei 21.816 Euro für Verheiratete. Hilfe erhalten Ruhe-

ständler dabei durch die kostenlose Bescheinigung 

„Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“. 

Diese Bescheinigung führt alle steuerrechtlich relevanten 

Beträge auf, die die gesetzliche Rentenversicherung 

automatisch für das Jahr 2023 an die Finanzverwaltung 

übermittelt hat. Wer die „Information über die Meldung 

an die Finanzverwaltung“ in der Vergangenheit schon ein-

mal angefragt hat, bekommt sie auch für 2023 wieder 

automatisch von der DRV zugesandt. Wer sie hingegen 

erstmals benötigt, kann sie unter www.deutsche-

rentenversicherung.de/steuerbescheinigung anfordern.  

Als sogenannte eDaten liegen die steuerrechtlich rele-

vanten Beträge der gesetzlichen Rentenversicherung 

grundsätzlich dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 

nicht mehr von Hand in die Steuererklärung eingetragen 

werden.  

Weitere Informationen enthält die Broschüre „Ver-

sicherte und Rentner: Informationen zum Steuerrecht“. 

Sie kann kostenlos unter der Telefonnummer 0721 825-

23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt wer-

den. Im Internet unter www.deutsche-

rentenversicherung-bw.de steht die Broschüre unter 

„Pressemitteilungen und Nachrichten“ ebenfalls als PDF 

zum Herunterladen zur Verfügung.  
 

Agentur für Arbeit 
Online-Vortrag Keine Knicke bei Knigge 
 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm gibt am 

Mittwoch, 13.03.24, im Rahmen einer Online-Veranstal-

tung hilfreiche Tipps zum Bewerbungsprozess, frei nach 

dem Motto "Keine Knicke bei Knigge". Der einstündige 

Vortrag beginnt um 17 Uhr und bietet allen Interessierten 

zunächst einen Überblick, worauf bei einer schriftlichen 

Bewerbung neben dem Inhalt noch zu achten ist. Darüber 

hinaus wird es hilfreiche Verhaltenstipps für das 

Vorstellungsgespräch geben, egal ob persönlich, 

telefonisch oder über Onlineformate. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 

Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die 

BiZ-Hotline unter 0731 160-888. Der Link zum Videokon-

ferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn 

zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels 

Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.  
 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
Irreführende Werbung mit Bestpreisgarantie 
 

Insbesondere in der Möbelbranche wird immer wieder 

mit hohen Rabatten und Bestpreisgarantien geworben. 

Bei einer Bestpreisgarantie gilt: Können Kund:innen ein 

günstigeres Angebot der gleichen Ware durch einen Dritt-

anbieter vorlegen, ist der Anbieter verpflichtet, einen ent-

sprechenden Preisnachlass zu gewähren. Selbst nach 

Vertragsschluss wirkt die Garantie fort. Ausnahmen müs-

sen im Vorfeld eindeutig mitgeteilt werden. Was ver-
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lockend klingt, wird in der Praxis jedoch nicht immer um-

gesetzt. Teils werben Unternehmen mit Bestpreisgaran-

tien und weigern sich dann, diese Garantien einzuhalten. 

Jüngstes Beispiel hierfür ist das Unternehmen Möbel 

Rieger, welches im Internet mit einer Bestpreisgarantie 

„ohne Ausnahmen“ warb. In diesem Fall ging es um einen 

Esstisch für 1.800 Euro. Geworben hatte Möbel Rieger mit 

dem Versprechen, bei Nachweis eines niedrigeren Preises 

die Preisdifferenz zu erstatten. Obwohl ein Kunde den 

Beleg über ein Vergleichsangebot von 1600 Euro lieferte, 

war Möbel Rieger nicht bereit, dem Kunden die Preisdif- 

ferenz von 200 Euro zu erstatten. 

„Werbung mit Bestpreisgarantien, die nicht eingehalten 

wird, ist irreführend und damit unzulässig“, wertet Matt-

hias Bauer, Abteilungsleiter Bauen, Wohnen und Energie 

bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, das 

Verhalten des Möbelhändlers. 

Die Verbraucherzentrale forderte Möbel Rieger daher er-

folgreich zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf. 

Der Möbelhändler verpflichtete sich, künftig nicht mehr 

mit einer Bestpreisgarantie zu werben, wenn er nicht be-

reit ist, diese einzuhalten. „Falsche Werbeversprechen 

sind kein Kavaliersdelikt und kommen im Möbelhandel, 

aber auch in vielen anderen Branchen regelmäßig vor“, 

sagt Matthias Bauer. „Wer mit Angeboten wirbt, muss 

sich auch daran halten“. Verbraucher:innen, die sich 

durch Werbeversprechen getäuscht fühlen, können sich 

bei der Verbraucherzentrale beschweren. 
 

Mitteilungen der Kirche 
 

Gottesdienste in der Pfarrei Seekirch 
 

Donnerstag, 29.02.24 

18.00 Uhr  Rosenkranz in Tiefenbach 

18.30 Uhr  Abendmesse in Tiefenbach, anschließend bis 

21 Uhr eucharistische Anbetung  

Freitag, 01.03.24 

18.00 Uhr Weltgebetstag in Alleshausen in der Kapelle 

Sonntag, 03.03.24 – 3. Fastensonntag 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

Dienstag, 05.03.24 

18.00 Uhr Rosenkranz in Alleshausen 

18.30 Uhr Abendmesse in Alleshausen 

Kindergottesdienst 

Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst zur Misereor 

Fastenaktion am Sonntag 03.03.24 um 10:15 Uhr. Dieses 

Jahr wird uns Rucky Reiselustig von Kolumbien erzählen. 

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist. 

Das KiGo-Team  
 

Frauen aller Konfessionen laden ein zum 
Weltgebetstag 2024 - Palästina 
……. durch das Band des Friedens 
 

Frauen und Männer aus allen Gemeinden sind herzlich  

willkommen am Freitag, 01.03.24 um 18:00 Uhr in der  

Kapelle in Alleshausen. Die Kollekte ist für Frauen-

projekte in Palästina und anderen Ländern bestimmt. 

Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich.  

Anschließend laden wir 

ganz herzlich zu einem 

gemütlichen Zusammen-

sitzen mit Gebäck und Tee 

in den Sitzungssaal im 

Rathaus ein.  

Auf Euer Kommen freut 

sich das WGT Team der 

Kirchengemeinde 

Seekirch - Carmen, Vroni, 

Paula und Renate 
 

Vereinsnachrichten 
 

Freiwillige Feuerwehr Tiefenbach 
Nächste Probe 
 

Am Montag, 04.03.24, um 19.30 Uhr, findet die nächste 
Feuerwehrprobe statt.  

 
 

Musikkapelle Tiefenbach 
➢ Kurkonzert  

Das nächste Kurkonzert der Musikkapelle Tiefenbach, un-

ter der Leitung von Dirigent Rico Marquart, findet am 

Sonntag, 10.03.24, um 10.30 Uhr, statt. Dauer ca. 1 

Stunde. Die Musikstücke werden angesagt. Interessierte 

Mitbürger sind herzlich in den großen Saal des Kur-

zentrums Bad Buchau eingeladen.  
 

➢ Vorankündigung Altkleidersammlung  
Wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr eine Möglichkeit 

zu bieten, Ihre Altkleider abgeben zu können. Die nächste 

Altkleidersammlung wird am Samstag, 20.04.24 stattfin-

den. Nutzen Sie schon jetzt die ersten Frühlingsstrahlen 

um Ihren Kleiderschrank auszumisten und sich von un-

liebsamen Schrankhüter zu trennen und zusätzlich etwas 

für den guten Zweck zu tun.  

Liebe Einwohner der Pfarrgemeinde Seekirch, wie bereits 

bei den vorherigen Kleidersammlungen erwähnt, ist es zu 

harten Auflagen bei der Sortierung der Altkleider gekom-

men, die unbedingt beachtet werden müssen. Nur 

saubere und trockene Altkleider werden angenommen. 

In die Sammlung darf tragbare Bekleidung aller Art 

(Hosen, T-Shirt, Blusen, Hemden, Mäntel, Jacken, 

Pullover etc.), Gardinen, Gürtel, Taschen, Bettfedern 

(Kissen und Decken) und Schuhe inkl. Gummistiefel, die 

paarweise zusammen gebündelt werden müssen.  Eben-

falls enthalten darf aktuell sein: Stoffspielsachen, Tisch-

decken, Handtücher, Bettwäsche, Wolldecken, 

Unterwäsche.  
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Nicht in die Sammlung dürfen: Matratzen, Decken und 

Kissen mit Schaumstofffüllung sowie diversen anderen 

Schaumstoff, Teppiche, Skischuhe, Schlittschuhe, Inliner, 

Rollschuhe, Teppiche sowie, Stoffreste, Stoffschnipsel, 

Stoffrollen oder Schneiderreste).  

Kleidung und Schuhe müssen sauber und getrennt 

voneinander in Säcken verpackt sein. Die Altkleider 

dürfen nur noch in transparenten Säcken abgegeben 

werden (z.B. Mülleimerbeutel egal welche Farbe, 

Hauptsache transparent). 

Die Altkleidersäcke bitte am Samstag, 20.04.24 bis 9.00 

Uhr gut sichtbar an den Straßenrand legen. Die Abholung 

erfolgt bei jedem Wetter. 

Vergelt´s Gott für Ihre tatkräftige Unterstützung – wie 

immer helfen Sie uns damit bei der Finanzierung unserer 

Jugendausbildung. 

Ihre Musikkapelle Tiefenbach  

Details auch auf unserer Homepage: www.musikkapelle-

tiefenbach.de 
 

➢ Projektorchester 
Musik steckt in dir – in jedem Alter! 

Die Musikkapelle Tiefenbach startet ein Projektorchester 

für erwachsene Wieder-/Neueinsteiger  

Hast du bereits in jüngeren Jahren ein Instrument ge-

spielt? Dann erwecke bei uns deine schlummernden 

Fähigkeiten. Du hast noch keine musikalische Erfahrung 

und kannst keine Noten lesen? Auch dann bist du bei uns 

willkommen, ein Instrument deiner Wahl zu erproben. 

Zur Auswahl stehen alle Instrumente, die in den Reihen 

eines Vereins zu finden sind: Querflöte, Klarinette, Saxo-

phon, Trompete, Flügelhorn, Horn, Tenorhorn, Posaune, 

Tuba und Schlagzeug. 

Von April bis Oktober 2024 kannst du deine musikalischen 

Fühler ausstrecken und ohne Erfolgsdruck gemeinsam 

mit einem Instrumentenausbilder dein Instrument ken-

nenlernen und Grundkenntnisse erlernen bzw. auf-

frischen. Als Highlight wird in einem Orchester gemein-

sam mit Teilnehmenden aus anderen Musikvereinen 

(Stafflangen, Oggelshausen, Attenweiler und Mittel-

biberach) musiziert.  

Du hast Interesse? Dann informiere dich ganz unverbind-

lich bei unserem Vorstand Stefan Hecht (01723724611 

oder vorstand@musikkapelle-tiefenbach.de).  

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 
 

Handarbeitstreff Tiefenbach 
Nächstes Treffen 
 

Am Freitag 01.03.24 findet wieder unser Handarbeitstreff 

statt. Wir starten 17.00 Uhr bei Familie Neher in der 

Buchauer Str. 44 in Tiefenbach. Bei Fragen bitte unter 

015207010630 bei Gabriela Martini melden. 

Wir freuen uns über rege Teilnahme. 

 

Schützenverein Federsee e.V. - Alleshausen  
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

2024 
Am Freitag, den 15. März 2024 findet um 20 Uhr im 

Schützenhaus Alleshausen die diesjährige Jahreshaupt-

versammlung statt. 

Tagesordnung 

1.  Begrüßung 

2.  Totengedenken 

3.  Tätigkeitsberichte 

3.1  Oberschützenmeister 

3.2  Sportleiter 

3.3  Jugendleiter 

3.4  Bogenwart 

3.5  Schatzmeister 

3.6  Bericht der Kassenprüfer 

4.  Entlastung der Vorstandschaft 

5.  Ehrungen 

6.  Neuwahlen (gesamte Vorstandschaft) 

7.  Anträge (schriftlich bis Freitag, 08. März 2024 

einzureichen) 

8.  Verschiedenes 

Der Ausschuss freut sich über eine zahlreiche Teilnahme. 

Oberschützenmeister 

Benjamin Schlegel 
 

 

Anzeigen 
 

 

Der Katholische Kindergarten  

St. Josef in Oggelshausen  
 

sucht zur Verstärkung des Teams 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

Hauswirtschaftskraft/ 

MitarbeiterInnen für die  

Vor- und Nachbereitung 

des Mittagessens (m/w/d) 
 

Einsatzzeiten: Montag bis Donnerstag von 11:30 bis 

13:00 Uhr. Es können auch einzelne Tage abgedeckt 

werden bzw. die Stelle kann geteilt werden. Die 

Vergütung erfolgt auf Minijob-Basis/geringfügige 

Beschäftigung (EG 2).  

Kommen Sie gerne vorbei und machen Sie sich ein Bild 

von der Einrichtung und Ihren Aufgaben - wir freuen 

uns auf Sie!  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den  

Kath. Kindergarten St. Josef,  

Haldenstraße 26, 88422 Oggelshausen, 

Kindergartenleitung Frau Steinhauser,  

Telefon 07582-2604, 

Mail: Leitungstjosef.Oggelshausen@kiga.drs.de 

mailto:vorstand@musikkapelle-tiefenbach.de

